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Editorial
Liebe Mieterinnen und Mieter ,

„Rauchwarnmelder  
retten Leben“

Eigentlich sollte dieser Slogan allein schon ausrei-
chen, den Einbau und den Betrieb von Rauchwarn-
meldern zu akzeptieren.

Trifft dies zu?
Vielfach müssen wir Anrufe entgegennehmen, bei 
denen einige Mieter zu Unrecht ihrem Ärger „Luft 
machen“.
Die Gründe hierfür sind unterschiedlich, aber den-
noch immer wieder die Gleichen, nämlich mangeln-
de Akzeptanz:

„Wir benötigen keine Rauchwarnmelder“

„Wir haben an diesem bzw. jenem Termin keine 
Zeit“

„Wir brauchen keine Wartung“ 

… etc.

In dieser Sonderausgabe erhalten Sie nochmals 
alle notwendigen Informationen, um bestehen-
de Verunsicherungen aus dem Weg zu räumen, 

und ganz ausdrücklich auch auf Ihre Pflich-
ten hinzuweisen.

Der Vorstand

1. Allgemeines
Seit Januar 2013 ist es in Bayern Pflicht, neue Wohnungen 
mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Nach einer Über-
gangsfrist bis zum 31.12.2017 müssen alle bestehenden 
Wohnungen mit Rauchwarnmeldern nachgerüstet sein.

Die WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT NORIS eG hat bereits 
im Jahr 2016 alle Mietwohnungen mit dem Modell KIDDE 
Q2 der Firma Sidur ausgerüstet.

2. Gesetzliche Grundlage
Geregelt ist die Rauchwarnmelderpflicht in Artikel 46 Abs. 4 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO), wonach die Eigentü-
mer von Wohnungen verpflichtet sind, jede Wohnung bis 
zum 31.12.2017 entsprechend auszustatten.

Nachdem der Einbau und die damit verbundene Wartung 
der Rauchwarnmelder zu den Verkehrssicherungspflichten 
des Vermieters gem. § 823 BGB zählt, obliegen Ihnen als 
Mieter gem. Urteil LG Hagen Az.: 1 F 198/15 gewisse Sorg-
faltspflichten, u.a. auch den Zugang zur Wohnung für eine 
ordnungsgemäße Wartung zu ermöglichen.

Verstöße, Weigerungen u. dgl. können zu einer 
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichti-
gem Grund führen.

3. Ihre Pflichten
Dem Mieter obliegt mit Übernahme der Mietwohnung eine 
sog. Obhuts- und Sorgfaltspflicht der Mietsache, die sich 
nach dem Urteil LG Hagen Az.: 1 F 198/15 richtet.

Demnach müssen Sie als Mieter:

•  den Zugang zur Wohnung ermöglichen, damit der Rauch-
warnmelder durch die beauftragte Firma gewartet werden 
kann; dieses Recht resultiert im Übrigen aus dem Betre-
tungs- und Besichtigungsrecht des Vermieters.

•  die Mietsache, samt eingebrachter und integrierter Gegen-
stände (u.a auch Rauchwarnmelder) pfleglich und scho-
nend behandeln. Ein unsachgemäßer Umgang, wie z.B. 
Entfernen des Rauchwarnmelders, ist zu unterlassen.

4.  Die Wartung 
Rauchwarnmelder sind gem. DIN 14676 jährlich zu prü-
fen. Diese jährliche Wartung übernimmt die Fa. Sidur und 
dokumentiert diese rechtssicher.

Die Prüfung umfasst u.a. die Feststellung der vorhande-
nen Rauchwarnmelder an der Decke, die Funktionsfähig-
keit und den sog. Abstands-Check.

Wichtig: Die Termine für die Wartung (Ersttermine) er-
folgen über einen Aushang (Haustüre oder NorisInfo-
Tafel). Darüber hinaus bieten wir einen kostenlosen 
Zweittermin, der unmittelbar darauffolgend über eine 
Benachrichtigung durch Zustellung im Briefkasten er-
folgt. 

Bitte beachten Sie: 

•  Eine individuelle Vereinbarung für die Wartungster-
mine ist nicht möglich. 
Bitte sind Sie während der gesamten angegebe-
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nen Zeitspanne anwesend oder sorgen Sie für eine 
Vertretung.

•  Es handelt sich bei dem Erst- bzw. Zweittermin um 
einen Gemeinschaftstermin für die gesamten Lie-
genschaften, der zeitlich leider nicht verschiebbar ist.

•  Die Wartungszeiten können geringfügig abweichen, 
wenn unvorhergesehene Gründe die geplanten 
Zeitvorgaben beeinflussen.

•  Weitere Termine sind kostenpflichtig und werden in 
Höhe von rd. 40,00 € berechnet.

5.  Sonstige Fragen und Antworten 
zu Rauchwarnmeldern

Zählt die Miete und Wartung von Rauchwarnmel-
dern zu den Betriebskosten?

Die Noris eG hat, wie bereits berichtet, mit der Fa. Sidur 
einen 10-jährigen Miet- und Wartungsvertrag abge-
schlossen.

Miete und Wartung:

In einem Urteil vor dem Landgericht Magdeburg (Urteil v. 
27.08.2011, Az.: 1 S 171/11) hat das Gericht entschieden, 
dass die Kosten der Anmietung und Wartung zu den um-
lagefähigen Betriebskosten i.S. des § 2 Nr. 17 Betriebskos-
tenverordnung gehören. Die Kosten liegen für die Mieter 
der WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT NORIS eG lediglich 
bei € 4,00/pro Gerät/imJahr.

Wer zahlt bei einem Fehlalarm/Täuschungsalarm 
die Feuerwehr bzw. sonstigen Kosten?

Hinweis:

Wenn ein Rauchwarnmelder anschlägt, weil beispielsweise 
zu viel Rauch beim Anbraten in der Küche verursacht wur-
de, spricht man fachlich von einem „Täuschungsalarm“. Ein 
„Fehlalarm“ hingegen wird von einem nicht ordnungsge-
mäß funktionierenden Gerät ausgelöst.

Das bloße Ausrücken der Feuerwehr verursacht heute 
in der Regel keine Kostenpflicht für den Verursacher des 
Fehl- bzw. Täuschungsalarms. Erst die tatsächliche Brand-
bekämpfung vor Ort kann teuer werden. Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof entschied beispielsweise in sei-
nem Urteil vom 27.06.2012 (Az. 4 BV 11.2549), dass die 
Ermittlungen der Feuerwehr vor Ort, ob es sich um einen 
echten Brand oder Fehlalarm handle, noch keine Kosten 
auslösen kann.

Möglichkeiten der Alarmstummschaltung entnehmen 
Sie bitte dem Merkblatt „SIDUR“.

 6.  Hinweise zur Technik des Rauch-
warnmelders

Kann jeder x-beliebige Rauchwarnmelder einge-
baut werden?

Nein! Anforderungen an die Gerätetechnik für Rauch-
warnmelder sind in der Produktnorm DIN EN 14604 ge-
regelt. Selbstverständlich verbaut die Noris eG nur solche 
Geräte, die die geforderten Normen auch einhalten.

Wie funktioniert der Rauchwarnmelder?

Ihr Rauchwarnmelder, Modell Kidde Q2, arbeitet nach 
dem photooptischen Prinzip, bei der eine Infrarotdiode 
Lichtstrahlen in die Messkammer sendet. Im Normalzu-
stand treffen die Strahlen nicht auf den Lichtempfänger, 
sondern erst dann, wenn sich Rauchpartikel in der Luft 
befinden, die gestreut werden. Wird dann der voreinge-
stellte Schwellenwert überschritten, löst der Rauchwarn-
melder aus.

Wie lange funktioniert der Rauchwarnmelder?

Die garantierte Batterielebensdauer beträgt 10 Jahre. 
Die Batterien sind verlötet und können nicht, ohne den 
Rauchwarnmelder zu zerstören, fremdgenutzt werden.

Warum blinkt eine LED-Leuchte am Rauchwarnmel-
der?

Die LED-Kontrollleuchte zeigt im normalen Betrieb die 
Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders an. Es ist alles 
in Ordnung, wenn die LED Leuchte alle 60 - 70 Sek. blinkt.

Alle übrigen Betriebs- und Alarmsignale entnehmen Sie 
bitte dem Merkblatt „SIDUR“. 

Wie kann man den Rauchwarnmelder selbst testen?

Die Anleitung zur Durchführung eines Funktionstests 
entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „SIDUR“.

Was sollten Sie unbedingt vermeiden, um einen Fehl-
alarm auszulösen:

1.  Vermeiden Sie starke Staubbildung (z.B. bei Renovie-
rungsarbeiten)!

2.  Vermeiden Sie Hitze!

3.  Vermeiden Sie starkes Rauchen!

Merkblatt „SIDUR“
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